
Hippe, Ina, VIC2 

Von: Werk-Dorenkamp, Dorothea <dorothea.werk-

 

dorenkamp@bwvi.hamburg.de> 
Gesendet: Montag,  7.  Januar  2019 09:41 

An:  

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Betreff: AW:  T.  04.01.2019_Länderanhörung_Verordnung zur Änderung  der 
MessEGebV  und  der  MessEV 

Sehr geehrte Frau , 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für  die  Übersendung  des  Referentenentwurfs zur Änderung  der Mess-  und 
Eichgebührenverordnung sowie  der  Änderung  der Mess-  und Eichverordnung nebst Vorblatt und Begrundung. 
Wir begrüßen  die  grundsätzlichen Zielsetzungen  der  o.g. Entwürfe und deren zugige Umsetzung. 

a)  Zu Artikel  1  Änderung  der Mess-  und Eichgebührenverordnung 
In  Übereinstimmung mit  den  Ausfuhrungen einer anderen Stellungnahme lehnen wir  die  geplante Ziffer  5  ab, da 
bereits derzeit  die  sog. Billigkeitsklausel  die in  Betracht kommenden Konstellationen  in  ausreichender Weise 
abdecken: 

Wir fordern  die  Streichung  der  genannten Ziffer  5: 
„In  §  7  Absatz  3  Satz  1  werden nach dem Wort „Billigkeit"  die  Wörter ,,,insbesondere  fur  Kleinstunternehmen und 
kleine Unternehmen im Sinne  der  Empfehlung 2003/361/EG  der  EU-Kommission vom  6. Mai 2003  betreffend  die 
Definition  der  Kleinstunternehmen sowie  der  kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. Nr.  L  124  vom  20.5.2003,  S. 
36),"  eingefugt. 

b)  Wie auch aus anderen Ländern bisher dargelegt, lehnen wir  in  Artikel  3 der  Änderung  der Mess-  und 
Eichverordnung im Verordnungstext  die  geplante Regelung  des  §  5  MessEV ab und fordern  die  Streichung  des 
neuen Absatzes  4: 

„Nach Absatz  3  wird folgender Absatz  4  eingefugt: 
„(4)  Das  Mess-  und Eichgesetz und diese Verordnung sind ferner nicht anzuwenden, sofern 

spezialgesetzliche Regelungen Ausnahmen ausdrücklich vorsehen." 

Das Regelwerk für das  Mess-  und Eichwesen ist  in  seinem Geltungsbereich nach §  1  MessEG umfassend angelegt 
und soll flexibel auch neue Technologien und Erkenntnisse berücksichtigen.  Der  Anwendungsbereich und etwaige 
Ausnahmen sind ausschließlich  in  MessEG und MessEV zu regeln, nachdem diese einer umfassenden Würdigung 
des  messrechtlichen Handlungsbedarfs und einer kongruenten Prufung anderweitiger Ausnahmen unterzogen 
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worden sind.  Es  ist somit zweifelhaft, ob  die  Verordnungsermächtigung  des  §  4  MessEG zu einer solchen —

pauschalen - Ausnahme-Vorschrift  It.  §  5  Absatz  4  (neu) überhaupt ermächtigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Werk-Dorenkamp 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und  Innovation 

-Wirtschaftsordnung,8erufszugangsгecht,  Mess-  und Elch wesen-

 

Dorothea. Wегk-Dогелkотр@bwvt hambuга. de  

Telefon  040 /428.41.1379 

Fax 040/4273 13 74 7 

Der  Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschlieRlich für  den  bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht  der  vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen 

Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form  der  Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe  des  Inhalts dieser E-Mail oder das 

Ermöglichen eines dieser Schritte unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich im Falle einer Fehlzustellung mit dem Absender  der  E-Mail  in  Verbindung zusetzen und diese aus Ihrem 

System zulbschen. 

Von:  Ina.Hippe@bmwi.bund.de [mailto:lna.Hippe@bmwi.bund.de] 

Gesendet: Montag,  17.  Dezember  2018 12:40 

An:  Johannes.Steidel@senweb.berlin.de; Jaqueline.La-Fauche-Lampe@senwtf.berlin.de; 

johannes.steidel@senweb.berlin.de; peter.heyer@mwe.brandenburg.de; f.both@wm.mv-regierung.de; 

verena.krueger@wm.mv-regierung.de; s.fuchsa@wm.mv-regierung.de; r.svoboda@wm.mv-regierung.de; 

peter.poschwald@mw.sachsen-anhalt.de; susanne.meves@sms.sachsen.de; ralf-

guenther.vollmer@sms.sachsen.de; petra.messer@tmasgff.thueringen.de; gunnar.wolf@tmasgff.thueringen.de; 

birgit.dammann-sievers@wimi.landsh.de; martin.hamm@wimi.landsh.de; Kay.Vetter@wimi.landsh.de; 

ingo.gillandt@gesundheit.bremen.de; Werk-Dorenkamp, Dorothea <dorothea.werk-

dorenkamp@bwvi.hamburg.de>; martina.mueller@bwvi.hamburg.hamburg.de; 

stephanie.pohl@mw.niedersachsen.de; wolfgang.bosch@men.Niedersachsen.de; 

heike.laue@mw.niedersachsen.de; mirjam.grotjahn@mweimh.nrw.de; Karola.Stolpe@mweimh.nrw.de; 

rolf.paulus@mwkel.rlp.de; andreas.tschauder@mwkel.rlp.de; stefan.mueller@hmwvl.hessen.de; 

peter.mendler@mfw.bwl.de; cornelia.schwarck@wm.bwl.de; T.Baltes@lua.saarland.de; 

Antje.Mundhenke@stmi.bayern.de; armin.schwimmbeck@stmi.bayern.de; 

angela.berkowsky@mw.niedersachsen.de 

Cc:  bundesrat@bundesrat.de 

Betreff:  T.  04.01.2019_Länderanhörung_Verordnung zur Änderung  der  MessEGebV und  der  MessEV 

»» ACHTUNG: Externe E-Mail. Klicken Sie keine  Links an  und öffnen Sie keine Dateien, 

wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie  den  Absender kennen und  der  Inhalt wirklich 

vertrauenswürdig ist. «« 

BMWi V1C2-462213/006#001 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt übersende ich Ihnen  den  Referentenentwurf zur Änderung  der Mess-  und Eichgebührenverordnung sowie 

der  Änderung  der Mess-  und Eichverordnung nebst Vorb att und Begründung. Näheres entnehmen Sie bitte dem 

beigefügten Anschreiben, das  die  Länderanhörung gemäß §  47  GGO einleitet. 

Ich bitte insbesondere um Beachtung  der  darin enthaltenen Frist für Stellungnahmen bis  04.01.2019. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Ina Hippe 

Referat VIC2 - Akkreditierung und Konformitätsbewertung, 

Messwesen, Fachaufsicht РТВ und BAM 
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